
Jüdische, orthodoxe und islamische Feiertage 2018/19 
Beurlaubung vom Unterricht 

 
Nach Ziffer V der Anlage zu § 4 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 der Verordnung des Kultus-
ministeriums über die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht und sonstigen Schulver-
anstaltungen (Schulbesuchsverordnung) werden Schülerinnen und Schüler der jüdischen 
Religionsgemeinschaft auf Antrag am jüdischen Neujahrsfest zwei Tage, am Ver-
söhnungsfest einen Tag, am Laubhüttenfest zwei Tage, am Pessachfest die zwei ersten 
und die zwei letzten Tage sowie am jüdischen Pfingstfest zwei Tage beurlaubt. Für das 
Schuljahr 201/19 hat die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs dazu folgende 
Termine mitgeteilt:  
 
 Jüdisches Neujahrsfest (Rosch Haschanah)  10./11. 09. 2018 
 Versöhnungstag (Jom Kippur)               19. 09. 2018  
 Laubhüttenfest (Sukkoth)     24./25.09. 2018 
 Chanukka      3.12./10.12.2018 
 Osterfest (Pessach)     20./21. + 26./27.4.2019 
 Pfingstfest (Schawuoth)     9./10.6.2019  

 
Nach Ziffer VI der Anlage zur Schulbesuchsverordnung werden Schülerinnen und Schüler, 
die der islamischen Religion angehören, auf Antrag am Fest des Fasten-brechens sowie 
am Opferfest einen Tag beurlaubt. Für das Schuljahr 2018/19 hat das Kultusministerium 
dazu folgende Termine mitgeteilt: 
 
 Beginn des Ramadan:     ab 6. Mai 2019 
 Fastenbrechen/Zuckerfest    5. bis 7. Juni 2019  
 
Griechische und griechisch-orthodoxe Feiertage (Oster-, Pfingst- und Weih-nachtsfest) 
fallen stets auf den gleichen Tag wie in der evangelischen und katholischen Kirche. 
Abweichend gibt es in der russisch-orthodoxen Kirche folgende Feiertage: 
 
 Erster Weihnachtsfeiertag   07. Januar 2019 
 Fest der Theophanie    19. Januar 2019 
 
Dem Antrag auf Beurlaubung vom Unterricht, der vom Erziehungsberechtigten oder 
bei volljährigen Schülerinnen und Schülern von diesen selbst zu stellen ist, muss – 
soweit die Zugehörigkeit zu der Religions- oder Weltanschauungs-gemeinschaft 
nicht auf andere Weise nachgewiesen ist – eine schriftliche Bestätigung beigefügt 
sein.  
 
Zuständig für die Beurlaubung ist nach § 4 Abs.5 der Schulbesuchsverordnung die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer. 


